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- Auszug -  

Entwässerungssatzung der Stadt Bad Nauheim (EWS) 
 
 

§ 29 
Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs 

 
(1) Als gebührenpflichtiger Frischwasserverbrauch gelten alle Wassermengen, die 

a) aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen, 

b) zur Verwendung als Brauchwasser aus anderen Anlagen und Gewässern 

entnommen werden. 
 
(2) Werden gebührenpflichtige Wassermengen nicht als Abwasser der Abwasser-

anlage zugeführt, bleiben sie auf Antrag des Gebührenpflichtigen – auf dessen 
Nachweis – bei der Bemessung der Abwassergebühren unberücksichtigt.  

 
Dieser Nachweis ist durch das Messergebnis eines privaten Wasserzählers zu 
führen, ansonsten – wenn eine Messung nicht möglich ist – durch nachprüfbare 
Unterlagen (z. B. Sachverständigengutachten), die eine zuverlässige Schätzung 
der Abwassermenge ermöglichen. 

 
Über den privaten Wasserzähler (§ 29 Abs. 2) darf keine Befüllung von Poolan-
lagen mit Frischwasser vorgenommen werden, da es sich bei Poolwasser um 
Schmutzwasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG handelt. 

 
(3) Anträge auf Absetzung nicht zugeführter Wassermengen sind nach Bekannt-

gabe des Gebührenbescheids für Schmutzwasser, spätestens bis 30. Juni ei-
nes jeden Kalenderjahres bei der Stadt zu stellen. 

 
(4) Anstelle der Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs kann 

die Stadt auf Antrag des Gebührenpflichtigen die Messung der Abwassermenge 
durch einen privaten Abwasserzähler zulassen. Die Gebühr bestimmt sich dann 
nach der gemessenen Abwassermenge. 

 
(5) Private Wasser- und Abwasserzähler müssen geeicht sein; sie müssen durch 

einen zertifizierten Fachbetrieb installiert und verplombt werden. Die Installation 
ist der Stadt nachzuweisen. Alle Aufwendungen für Anschaffung, Ein- und Aus-
bau, Unterhaltung, Eichung etc. hat der Gebührenpflichtige zu tragen. Bestehen 
Zweifel an der Richtigkeit des Messergebnisses, sind die Messeinrichtungen 
durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle oder die Eichbehörde zu überprüfen. 
Die Kosten der Überprüfung trägt derjenige, zu dessen Ungunsten die Überprü-
fung ausfällt. 

 
(6) Bei unerlaubtem Einleiten wird die Abwassermenge von der Stadt geschätzt. 
 


